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Vorlesung Strafrecht - Besonderer Teil - Arbeitsblatt Nr. 52 

Verkehrsdelikte, §§ 315 ff. StGB 
 

I.  Rechtsgut: Sicherheit des öffentlichen Straßenverkehrs und Leben, Leib und Eigentum des Einzelnen (§§ 315b, 315c, 315d StGB) 

  Straßenverkehr meint hier den öffentlichen Straßenverkehr, d.h. die durch den Verfügungsberechtigten dem allgemeinen Straßenverkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze 

sowie solche Verkehrsflächen, die jedermann oder allgemein bestimmten Gruppen von Verkehrsteilnehmern dauernd oder vorübergehend zur Benutzung offen stehen (z.B. Park-

plätze von Kaufhäusern, Tankstellen; nicht: Rasenflächen). 

II.  § 315b StGB - Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr: Unter Strafe gestellt wird hier die verkehrsfremde Beeinträchtigung des Straßenverkehrs von außen, z.B. durch das 

Werfen von Felsbrocken auf eine Autobahn. Es handelt sich um ein konkretes Gefährdungsdelikt. Sowohl die Tathandlung als auch die konkrete Gefährdung müssen vom Vorsatz 

umfasst sein (bei Fahrlässigkeit vgl. die Kombinationen in § 315b IV, V StGB). Vorgänge des fließenden und ruhenden Verkehrs fallen grds. nicht unter § 315b StGB (Anwendung 

von § 315c StGB; Ausnahme s.u.). 

 1.  § 315b I Nr. 1 StGB: Anlagen: Alle dem Verkehr dienenden Einrichtungen (z.B. Ampeln, Verkehrszeichen, Straßen, Brücken). 

 2.  § 315b I Nr. 2 StGB: Tathandlung ist das Bereiten von Hindernissen. 

  Problem: bewusste Zweckentfremdung (Ausnahme): Nach h.M. bereitet auch derjenige ein Hindernis, der sein Fahrzeug bewusst zweckentfremdet als Mittel der Verkehrs-

behinderung einsetzt, wenn dies a) objektiv eine grobe Einwirkung von einigem Gewicht darstellt und b) der Täter subjektiv handelt, um den Verkehrsvorgang zu einem Ein-

griff zu „pervertieren“ (mindestens bedingter Schädigungsvorsatz). 

 3.  § 315b I Nr. 3 StGB: Auffangtatbestand bei vergleichbar schwerwiegenden Eingriffen. Auch hier ist das Problem der bewussten Zweckentfremdung relevant, z.B. beim 

gezielten Zufahren auf einen Polizisten. 

 4.  Konkrete Gefährdung: Liegt jedenfalls vor, wenn Rechtsgut verletzt wurde. Darüber hinaus bei a) Unbeherrschbarkeit des Geschehensablaufes: Zustand, der auf einen 

unmittelbar bevorstehenden Unfall hindeutet, wobei der Eintritt des Schadens so wahrscheinlich ist, dass es nur noch vom Zufall abhängt, ob das Rechtsgut verletzt wird oder 

nicht, und bei b) Individualisierung der Gefährdung: Eine bestimmte Person oder Sache muss in die unmittelbare Gefahrenzone und dort in eine kritische Verkehrssituation ge-

bracht werden. 

III. § 315c StGB - Gefährdung des Straßenverkehrs: Unter Strafe gestellt wird hier die Beeinträchtigung des Straßenverkehrs von innen, z.B. durch das Fahren eines Autos in 

betrunkenem Zustand. Es handelt sich um ein konkretes Gefährdungsdelikt (und somit Erfolgsdelikt). Sowohl die Tathandlung als auch die konkrete Gefährdung müssen vom Vor-

satz umfasst sein (bei Fahrlässigkeit vgl. die Kombinationen in § 315c III StGB). 

 1.  § 315c I Nr. 1 StGB: Fahruntüchtigkeit infolge „konstitutioneller“ Mängel 

  – Fahrzeug: Jedes Fortbewegungsmittel, nicht notwendigerweise ein Kraftfahrzeug (also auch: Fahrrad, Pferdefuhrwerk). 

  – Führen: Inbewegungsetzen des Fahrzeugs, was i.d.R. erst dann vorliegt, wenn die Räder rollen. Dabei müssen von dem Fahrzeugführer alle oder ein Teil der wesentli-

chen technischen Einrichtungen des Fahrzeugs bedient werden, die für die Fortbewegung bestimmt sind. 

  – Alkoholbedingte Fahruntüchtigkeit: Die „relative“ Fahruntüchtigkeit beginnt bei einem Blutalkoholgehalt von 0,3 Promille. Sie erfordert zusätzlich noch alkoholbe-

dingte Ausfallerscheinungen; die „absolute“ Fahruntüchtigkeit beginnt beim Führen eines Kraftfahrzeugs ab 1,1 Promille (Fahrrad: 1,6 Promille). Sie stellt eine unwider-

legliche Vermutung dar. Ein Gegenbeweis ist also unmöglich. 

  – Drogenbedingte Fahruntüchtigkeit: Hier gibt es keine starren Grenzwerte, es gelten die Grundsätze über die relative Fahruntüchtigkeit. 

 2.  § 315c I Nr. 2 StGB: Die „7 Todsünden“ des Straßenverkehrs, die grob verkehrswidrig und rücksichtslos begangen werden müssen. 

  – Grob verkehrswidrig (objektives Merkmal): Verhaltensweise, die einen objektiv besonders schweren (gefährlichen) Verstoß gegen eine tatbestandsrelevante Ver-

kehrsvorschrift darstellt. 

  – Rücksichtslos (besonderes subjektives Merkmal): Bewusstes Hinwegsetzen über die Pflichten gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern aus eigensüchtigen Gründen 

oder, im Falle der Fahrlässigkeit, gleichgültiges Handeln ohne Berücksichtigung der möglicherweise daraus resultierenden Folgen. 

 3.  Fremde Sachen von bedeutendem Wert: Grenze liegt derzeit bei einem Verkehrswert von 750 Euro. Dabei findet ein vom Täter benutztes fremdes Fahrzeug (anders als die 

Ladung) nach h.M. keine Berücksichtigung. 

 4.  Spezialproblem: Gefährdung des einverständlich mitfahrenden Beifahrers (vgl. Examinatorium Strafrecht BT, Arbeitsblatt Nr. 50): 

  a)  Indisponibilitätstheorie (BGH): Die Einwilligung des Gefährdeten schließt die Strafbarkeit des Täters nach § 315c StGB nicht aus, da dieser nicht über das Rechtsgut 

„Sicherheit und Zuverlässigkeit der Straßenverkehrs“ verfügen kann. 

  b)  Disponibilitätstheorie: Die Einwilligung des Gefährdeten schließt die Strafbarkeit des Täters nach § 315c StGB stets aus, da § 315c StGB in erster Linie dem Schutz des 

konkret gefährdeten Rechtsgutes dient. 

  c)  Differenzierende Theorie: Die Einwilligung des Gefährdeten schließt die Strafbarkeit des Täters nach § 315c StGB dann aus, wenn das Verhalten durch andere Strafnor-

men (z.B. § 316 StGB) unter Strafe gestellt ist. 

 5. Spezialproblem: Gehören Tatbeteiligte (Teilnehmer) zu den geschützten „anderen“ i.S.d. § 315c I StGB? 

  a) BGH: keine Einbeziehung der Teilnehmer, welche auf Täterseite stehen und somit keine Schutzobjekte darstellen. 

  b) a.M.: Einbeziehung der Teilnehmer (Arg.: Wortlaut; Systematik im Vgl. zu §§ 212, 222, 223, 229 StGB). 

 6. Spezialproblem: Einwilligung des Gefährdeten in den Gefahrerfolg (nach h.M. einverständliche Fremdgefährdung) 

  a) Rspr.: Einwilligung unbeachtlich, da Gefährdeter keine Dispositionsbefugnis für das Rechtsgut der allgemeinen Verkehrssicherheit besitzt.  

  b) Lit.: Einwilligung beachtlich, da § 315c StGB auch Individualgefährdung. Allgemeininteressen können durch § 316 StGB geschützt werden.  

 

IV. § 315d StGB – Verbotene Kraftfahrzeugrennen: Die 2017 neu eingefügte Vorschrift stellt illegale Kraftfahrzeugrennen aufgrund ihres hohen Gefährdungspotenzials unter Strafe. 

Bei § 315d I StGB handelt es sich um ein abstraktes Gefährdungsdelikt, nach § 315d III StGB ist der Versuch des § 315d I Nr. 1 StGB strafbar. In § 315d II StGB findet 

sich eine Qualifikation in Form eines konkreten Gefährdungsdelikts, bei Fahrlässigkeit bzgl. der Gefährdung greift § 315d IV StGB (Vorsatz-Fahrlässigkeits-

Kombination). § 315d V StGB stellt eine Erfolgsqualifikation zu § 315d II StGB dar. 

– Kraftfahrzeugrennen: Veranstaltungen in einer Wettbewerbssituation zur Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten oder höchsten Durchschnittsgeschwindigkeiten mit min-

destens zwei teilnehmenden Kraftfahrzeugen. Auch spontane Rennen werden erfasst. 

V. § 316 StGB - Trunkenheit im Verkehr: Unter Strafe gestellt ist hier das Führen eines Kraftfahrzeugs in fahruntüchtigem Zustand als abstraktes Gefährdungsdelikt. Die Tat kann 

vorsätzlich oder fahrlässig begangen werden. Gesetzliche Subsidiarität besteht gegenüber §§ 315a, 315c StGB. 
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